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Beschluss:

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, zum 01.01.2024 die 

Entfristung der Stelle A 445903 in Höhe von 1,0 VZÄ Stadionwärter*in bzw. 

Platzwart*in mit handwerklicher Ausbildung beim Personal- und 

Organisationsreferat zu veranlassen.

2. Die Finanzierung in Höhe von bis zu 59.350 Euro erfolgt im Haushaltsjahr 

2024 durch Refinanzierung aus den Einnahmen in Höhe von 22.400 Euro 

sowie durch Planreduzierungen im Sachhaushalt des Geschäftsbereichs 

Sport in Höhe von 36.950 Euro. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. erfolgt die 

Finanzierung im Rahmen der regulären Haushaltsplanungen.

Die dargestellten Stellenausweitungen entsprechen den im 

Eckdatenbeschluss (Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 09452) vom 26.07.2023 

abgestimmten und anerkannten Bedarfen. Im Beamten- und  

Arbeitnehmerstellenplan des Referats für Bildung und Sport werden mit 

Wirkung vom 01.01.2024 1,0 VZÄ Stellen entfristet.

 

3. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft zu 

erwartenden Mehreinzahlungen in Höhe von 22.400 Euro im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2024 anzumelden.

 

4. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, einmalig die 

Planreduzierung in Höhe von 36.950 Euro im Rahmen des Schlussabgleichs 

2024 im Haushalt abzubilden und entsprechend anzumelden.

 

5. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die beantragte Stelle keinen 

zusätzlichen Büroraumbedarf auslöst.

 

6. Das Produktkostenbudget des Produkts 39424100 Bereitstellung und Betrieb 
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von Sportstätten erhöht sich in 2024 einmalig um 22.400 Euro und ab 2025 

dauerhaft um bis zu 59.350 Euro, davon sind einmalig in 2024 22.400 Euro 

und ab 2025 dauerhaft bis zu 59.350 Euro zahlungswirksam 

(Produktauszahlungsbudget).

 

7. Das Produkterlösebudget des Produkts 39424100 Bereitstellung und Betrieb 

von Sportstätten erhöht sich ab 2024 dauerhaft um 22.400 Euro, davon sind 

22.400 Euro zahlungswirksam  (Produkterlösbudget).

 

8. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates. 

 

 

 


